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GR-4/2012-Ra 
 
 

K U N D M A C H U N G 
 
 
Gemäß § 94 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F., wird 
kundgemacht, dass der Gemeinderat der Marktgemeinde Altenfelden in seiner 
Sitzung am 11. September 2012 folgende die Öffentlichkeit berührende 
Beschlüsse gefasst hat: 

 
 

T A G E S O R D N U N G 
 
 

1. Beschlossen wurde der Ankauf eines gebrauchten Traktors Steyr M 9094a 
(Profimodellausführung, 94 PS, Baujahr 2001, ca. 4500 Betriebsstunden) von der Fa. 
Kneidinger 1880, Hühnergeschrei 17 zum Preis von 43.750,00 € inkl. USt. als Ersatz für 
den auszuscheidenden Gemeindetraktor Steyr 8080a (70 PS, Baujahr 1981, ca. 8650 
Betriebsstunden) und der Verkauf des auszuscheidenden Gemeindetraktors Steyr 8080a 
an die Fa. Kneidinger 1880 zum Preis von 6.000,00 € inkl. USt.)  

 
2. Beschlossen wurde die Vergabe der Projektierung der Wasserversorgungsanlage 

Altenfelden, Detailprojekt 2013 – Neubau Hochbehälter Mairhof „Eichberg“ an Dipl.-
Ing. Eitler & Partner, Ziviltechniker GmbH, Linz, Niederreithstraße 43 laut Angebot 
vom 13.08.2012 bzw. vom 28.08.2012 zum Gesamthonorar von rd. 34.800,00 € 
exklusive USt. für die Planungsphase. (Projektierung rd. 34.100,00 € und 
Vermessungskostenpauschale  700,00 €). 

 
3. Beschlossen wurde der Abschluss einer Vereinbarung zwischen der Marktgemeinde 

Altenfelden und der Raiffeisenbank Region Neufelden betreffend Errichtung der 
Infrastrukturmaßnahmen (Siedlungsstraße, Trinkwasserleitungen, Schmutz- und 
Reinwasserkanäle, Hochwasserschutzmaßnahmen) für die geplante Siedlung Blumau 
Nord (ehemals Gahleitner Karl, Blumau 11) auf Kosten der Raiffeisenbank Region 
Neufelden und Abtretung der von der Marktgemeinde Altenfelden für diese 
Infrastrukturmaßnahmen (Straße, Wasser, Kanal) einzuhebenden Beiträge/Gebühren an 
die Raiffeisenbank Region Neufelden.  

 
4. Zugestimmt wurde der Tarifordnung 2012/2013 der OÖ Hilfswerk GmbH, 4010 Linz, 

Dametzstraße 6 für den Hort Altenfelden (gültig ab 01.09.2012).  



 
5. Beschlossen wurde die Erlassung einer Verordnung betreffend die Auflassung der im 

Plan vom 05.01.2012 rot dargestellten Teilfläche der öffentlichen Gemeindestraße der 
Marktgemeinde Altenfelden, Parzelle Nr. 3815/1 KG Haselbach im Ausmaß von ca. 228 
m² (Zufahrt zum Anwesen Altenfelden, Doppl 7, ehemals Jungwirth) sowie, dass diese 
aufgelassene Fläche an Herrn Wolfmayr Franz, 4121 Altenfelden, Marktplatz 12 
abgetreten wird. (sh. eigene Kundmachung der Verordnung) 

 
6. Beschlossen wurde die Erlassung einer Verordnung betreffend die Auflassung der 

öffentlichen Gemeindestraße der Marktgemeinde Altenfelden Parzelle Nr. 2375 und 
2219 KG Langhalsen (ehemaliger Verbindungsweg Fraunschlag zum Anwesen Felhofer, 
Starling 1) sowie, dass die Parzelle Nr. 2375 an Winkler Herbert, 4120 Neufelden 
Höferweg 13 und die Parzelle Nr. 2219 an Felhofer Bernhard und Monika, 4121 
Altenfelden, Starling 1 abgetreten werden. (sh. eigene Kundmachung der Verordnung) 

 
7. Beschlossen wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 

Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 
33 betreffend die  Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 4552/1 KG Haselbach 
im Ausmaß von ca. 1.692 m² sowie der Parzelle Nr. 4568 KG Haselbach im Ausmaß 
von ca. 305 m² von derzeit „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 
Dorfgebiet“. (Antragsteller: Zöchbauer Josef und Hilda, 4121 Altenfelden, 
Wollmannsberg 2 und Öppinger Johann und Andrea, 4121 Altenfelden, Godersdorf 17).  

 
8. Beschlossen wurde die Änderung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 

Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 
34 betreffend die Umwidmung der Parzelle Nr. 4034/10 KG Haselbach im Ausmaß von 
ca. 462 m² von derzeit „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 
Dorfgebiet“ (Antragsteller: Mörzinger Berthold und Iris, 4121 Altenfelden, Godersdorf 
11).  

 
9. Beschlossen wurde die Umwidmung des Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde 

Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 
35 und Teil B – Örtliches Entwicklungskonzept Nr. 1, Änderung Nr. 6 betreffend die 
Umwidmung der gemeindeeigenen Parzelle Nr. 3962/2 KG Altenfelden im Ausmaß von 
ca. 4.700 m² von derzeit „Grünland – Land- und Forstwirtschaft“ in „Bauland – 
Betriebsbaugebiet“ für die Errichtung des neuen Altstoffsammelzentrums.   

 
10. Beschlossen wurde die Einleitung des Verfahrens zur Änderung des 

Flächenwidmungsplanes der Marktgemeinde Altenfelden Nr. 4/2002, Änderung Teil A – 
Flächenwidmungsteil Nr. 4, Änderung Nr. 36 auf Grund des  Ansuchens von 
Kurzenkirchner Wolfgang Johann, 4121 Altenfelden, Unteredt 9 vom 27.06.2012 und 
Kurzenkirchner Andrea Maria, 4232 Hagenberg im Mühlkreis, Anitzberg 97/296 vom 
10.07.2012 betreffend die Umwidmung einer Teilfläche der Parzelle Nr. 1990/2 KG 
Altenfelden im Ausmaß von ca. 160 m² und einer Teilfläche der Parzelle Nr. 1987 KG 
Altenfelden im Ausmaß von ca. 220 m² von derzeit „Grünland – Land- und 
Forstwirtschaft“ in „Bauland – Dorfgebiet“.  

 



11. Beschlossen wurde, dass im Sinne des § 30 Abs. 1 Oö. Gemeinde-
Gleichbehandlungsgesetz (Oö. G-GBG) 2 Koordinatorinnen zu bestellen sind. Gemäß § 
30 Abs. 2 Oö. G-GBG wurde vorgeschlagen, dass vom Bürgermeister wiederum Frau 
Christina Radinger und Frau Cornelia Keinberger als Koordinatorinnen für eine 
Funktionsdauer von 6 Jahren (2012-2018) bestellt werden sollen. Die Tätigkeit als 
Koordinatorin ist ein unbesoldetes Ehrenamt. Sie hat sich mit den die Gleichbehandlung 
und Frauenförderung betreffenden Fragen zu befassen.   

 
12. Allfälliges. 
 
 
Gemäß § 54 Oö. Gemeindeordnung 1990, LGBl. Nr. 91 i.d.g.F. ist die Einsichtnahme in die 
genehmigte Verhandlungsschrift öffentlicher Gemeinderatssitzungen sowie die Herstellung 
von Abschriften während der Amtsstunden im Gemeindeamt jedermann erlaubt. Die 
Herstellung von Kopien ist gegen Kostenersatz zulässig. 
 
 

Der Bürgermeister: 
 
 
 

(Franz Trautendorfer) 
 
 

Marktgemeinde Altenfelden 
angeschlagen am:  12.09.2012 
abgenommen am:  27.09.2012 


